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Anlass & Aufgabenstellung 

Es soll eine Potenzialanalyse für den in Abb. 1 festgelegten Planungsraum erstellt werden. Im Rahmen 
dieser Untersuchung wurde das Areal vor dem Hintergrund artenschutzrechtlicher Konflikte (§44 

BNatSchG) begutachtet, welche bei einer baulichen Erweiterung der Gebäude auf dem Golfplatz Im-
mensen auftreten könnten. Ziel hierbei ist die Ermittlung potenziell betroffener Tierarten (Vögel, Fle-
dermäuse, Reptilien und Amphibien) innerhalb des Planungsraums sowie die Darstellung ihrer Betrof-
fenheit durch das Vorhaben. 

Planungsraum 

Der Planungsraum (insgesamt 10,1 ha), der sich aus dem 1,0 ha großen Eingriffsgebiet selbst und dem 
erweiterten Untersuchungsgebiet (UG) zusammensetzt (s. Abb. 1), befindet sich nördlich der Ortschaft 
Immensen, die zur Stadt Einbeck gehört. Das Eingriffsgebiet befindet sich in Gänze auf den Flächen 
des Golfplatzes Immensen, wobei das Untersuchungsgebiet im Südosten etwas über diesen hinaus 
geht. Aufgrund der speziellen Lage des Eingriffsgebiets, zeichnet sich dieses und das erweiterte Un-
tersuchungsgebiet überwiegend durch intensiv gepflegte Rasenflächen aus. Die Rasenflächen werden 
dennoch durch Hecken, Sträucher und Einzelbäume mit Struktur angereichert. Im Nordwesten des UG 
ist ein Teich angelegt, von dem sich in südliche Richtung ein etwa 30 m breiter Streifen extensiv ge-
nutzten Grünlands mit ausgedehnten Hecken zieht. Zentral im UG verläuft ein geteerter Feldweg, der 
die Zufahrt zum Parkplatz und zum Haupthaus des Golfplatzes ermöglicht. Neben dem Haupthaus be-
finden sich eine Scheune mit Werkstatt für die Gerätschaften der Golfplatzpflege, ein Gerätehalle und 
ein kleines Versorgungsgebäude innerhalb des Eingriffsgebiets (vgl. Abb. 2). Außerhalb des Golfplatz-
geländes schließen sich im Norden, Süden und Westen Ackerflächen an. Im Osten wird der Golfplatz 
von der L572 begrenzt, auf deren gegenüberliegenden Seite das Naturschutzgebiet �c�W�}�o�����Œ���/���]�u���,�}���Z�r
�Á���•�•���Œ�Œ�º���l�Z���o�š���������l���v���^���o�Ì�����Œ�Z���o�����v�^���~NSG BR 00097) liegt, das zudem Teil des EU-Vogelschutzge-
���]���š�•���c�>���]�v���š���o�������]���^���o�Ì�����Œ�Z���o�����v�^���~DE4225-401) ist. 
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Abb. 1: Eingriffs- und Untersuchungsgebiet der Brutvögel, Reptilien und Amphibien sowie zur Habitatpotenzialeinschätzung 
für Fledermäuse untersuchter Bereich auf dem Golfplatz nördlich von Immensen. 
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Abb. 2: Eindrücke aus dem Planungsraum: die beiden oberen Bilder zeigen das Eingriffsgebiet �t links der nordwestliche Teil 
mit Parkplatz und Hauptgebäude (Blickrichtung Nordwest) und rechts der östliche Teil, der sich entlang des Feldwegs nach 
Süden erstreckt (Blickrichtung Süden). Die unteren Bilder zeigen links den nördlich des Eingriffsgebiets liegenden Golfplatz 
mit Einzelbäumen (Blickrichtung Südost) sowie rechts die dichte Hecke mit extensiv genutztem Grünland im Westen des UG 
(Blickrichtung Nord) (Fotos: B. Lüdtke, 12.05.2025). 

  



 

 

4 

www.varis-natur.de 

Methoden 
Erfassung Amphibien & Reptilien 

Um das potenzielle Vorkommen und damit die mögliche Betroffenheit von geschützten Reptilien, wie 
etwa der Zauneidechse sowie von Amphibien, wie etwa des Laubfroschs, einschätzen zu können, wur-
den am 12.03., 18.04. und 17.06.2025 geeignete Habitatstrukturen im UG identifiziert und beobach-
tet. Zu geeigneten Strukturen für Reptilien zählen z.B. Versteckmöglichkeiten in Randbereichen zur 
Vegetation und Sonnplätze, wie liegendes Totholz oder Steinhaufen. Im Falle der Amphibien wurde 
auf temporäre und stehende Gewässer geachtet, die sich als Laichhabitat eignen. Auch zu den anderen 
Erfassungsterminen der Brutvögel (s. Tab. 1) wurde auf das Vorkommen von Reptilien und Amphibien 
geachtet. 

Tab. 1: �����P���Z�µ�v�P�•�‰�Œ�}�š�}�l�}�o�o���Ì�µ�Œ���W�}�š���v�Ì�]���o���v���o�Ç�•�����cErweiterung der baulichen Anlagen am Golfplatz Immensen�^�V�������������l�µ�v�P�•�r
grad: wolkenlos (0/8), heiter (1/8 - 2/8), leicht bewölkt (3/8 - 4/8), wolkig (5/8 - 6/8), stark bewölkt (7/8), bedeckt (8/8). 

Termin Datum Uhrzeit °C Wind [m/s]  
Niederschlag 

[mm] 
Bedeckungsgrad Tätigkeit 

1 12.03.2025 07:00 �t 08:00 3 W 3 0 8/8 Brutvogelkartierung 

2 12.03.2025 08:00 �t 11:00 7 W 3 0 8/8 
Fledermaus Quartierpoten-
zialkartierung, Herpeto-
fauna Potenzialkartierung 

3 02.04.2025 07:00 �t 07:45 4 N 4 0 0/8 Brutvogelkartierung 

4 18.04.2025 08:00 �t 09:00 8 W 10 
Leichter Niesel-

regen 
8/8 Brutvogelkartierung 

5 18.04.2025 09:00 �t 10:15 12 W 10 0 7/8 
Reptilien- und Amphibie-
nerfassung 

6 12.05.2025 05:30 �t 06:30 4 N 3 0 0/8 Brutvogelkartierung 

7 21.05.2025 08:00 �t 09:00 13 W 4 0 0/8 Brutvogelkartierung 

8 21.05.2025 09:00 �t 10:00 17 W 4 0 0/8 
Reptilien- und Amphibie-
nerfassung 

9 17.06.2025 05:15 �t 06:15 9 NW 2 0 2/8 Brutvogelkartierung 

10 17.06.2025 10:30 �t 11:30 20 NW 4 0 0/8 
Reptilien- und Amphibie-
nerfassung 

 

Brutvogelkartierung 

Zur Erfassung der Brutvögel wurden im Frühjahr 2025 sechs morgendliche Brutvogelkartierungen in-
nerhalb des UG und in dessen näherer Umgebung durchgeführt. In Anlehnung an Südbeck et al. (2005) 
wurden die Erfassungstermine zeitlich so gelegt, dass sichergestellt werden konnte, dass die Brutper-
iode, also die Zeit mit der größten Gesangsaktivität, jeder potenziell vorkommenden Art abgedeckt 
wurde. Die entsprechenden Termine sind zusammen mit den Witterungsbedingungen in Tab. 1 auf-
geführt. 
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Die morgendlichen Begehungen starteten ca. ein bis zwei Stunden nach Sonnenaufgang. Während der 
Kartierungen wurde das Verhalten der beobachteten Vögel möglichst genau nach Südbeck et al. 
(2005) klassifiziert und notiert. Dabei geben einige Verhaltensweisen der Vögel Hinweise darauf, ob 
diese ein Brutrevier besetzen. Als revieranzeigendes Verhalten wurde etwa Singen, Balzen, Trommeln, 
das Tragen von Nistmaterial, Nestbau, ein besetztes Nest, flügge Jungvögel oder futtertragende Alt-
vögel gewertet. 

Um die durch das Vorhaben potenziellen Wirkungen auf Brutpaare und lokale Populationen einschät-
zen und beurteilen zu können, ist es notwendig, aus den kartierten Nachweisen revieranzeigenden 
Verhaltens Reviere abzugrenzen (sogenannte Papierreviere). Diese lassen Rückschlüsse auf die Anzahl 
der lokal vorkommenden Brutpaare zu. Die im Geoinformationssystem QGIS (QGIS Development 
Team) digitalisierten Daten wurden dazu anhand der Vorgaben in der im Frühjahr 2025 neuerschiene-
nen Auflage der Methodenstandards von Südbeck et al. (2025) interpretiert. Wurden die genannten 
Bedingungen erfüllt, wurde ein Revier unter Zuhilfenahme der Habitatstruktur und der artspezifischen 
Reviergrößen abgegrenzt. Aufgrund des jeweiligen nachgewiesenen Verhaltens wurde einem abge-
grenzten Papierrevier ein entsprechender Status zugeteilt. Blieben direkte Nachweise für ein Brutge-
schehen (Nistmaterial tragende Altvögel, Neststandort entdeckt, Futter tragende oder Kotballen aus-
tragende Altvögel, flügge Jungvögel) aus und konnte lediglich revieranzeigendes Verhalten in Form 
�À�}�v���'���•���v�P�U���d�Œ�}�u�u���o�v���}�����Œ�������o�Ì�� �l���Œ�š�]���Œ�š���Á���Œ�����v�U���•�}���Á�µ�Œ������ �����u���Z���À�]���Œ�������Œ���^�š���š�µ�•���c���Œ�µ�š�À���Œ�������Z�š�^��
zugeteilt. Gelangen allerdings ein oder mehrere der zuvor genannten Nachweise für ein tatsächliches 
Brutgeschehen, so wurde das Revier mit dem Status �c���Œ�µ�š�v�����Z�Á���]�•�^���À���Œ�•���Z���v�X�����]�v�������Æ���l�š�����Z���À�]���Œ�����r
grenzung ist anhand einer Revierkartierung gemäß der Erfassungsstandards von Südbeck et al. (2025) 
nicht möglich. Die genaue Lage der Reviergrenzen kann daher nicht verlässlich bestimmt werden, auch 
wenn Aspekte der Habitatausstattung bei der Erstellung von Papierrevieren hilfreich sind. Für die Be-
urteilung der Gefährdung durch den geplanten Eingriff ist die Zahl und Lage der Papierreviere jedoch 
ausreichend und gemeinhin die Methode der Wahl. Kartografisch dargestellt wurde jeweils der ver-
mutete Reviermittelpunkt dieser Papierreviere. Für Arten, die zwar während ihrer Reproduktions-
phase im UG angetroffen werden konnten und deren Habitatansprüche im UG generell erfüllt werden, 
für die aber dennoch nach obigen Kriterien kein Brutrevier bestätigt werden konnte (beispielsweise 
�Œ���À�]���Œ���v�Ì���]�P���v�����•���s���Œ�Z���o�š���v�������]���v�µ�Œ�����]�v���Œ�����Œ�(���•�•�µ�v�P�•�U���Á�µ�Œ���������o�•���^�š���š�µ�•���c�‰�}�š���v�Ì�]���o�o���Œ�����Œ�µ�š�À�}�P���o�^���À���Œ�r
geben. Vogelarten, die das UG nur für die Nahrungssuche nutzten, für die aber aufgrund des Verhal-
tens oder der Ansprüche an das Bruthabitat ein Brutrevier im UG ausgeschlossen werden kann, wur-
�����v�� ���o�•�� �c�E���Z�Œ�µ�v�P�•�P���•�š�^�� �l�o���•�•�]�(�]�Ì�]���Œ�š�X�� �D���]�•�š�� �Z��lten sich Nahrungsgäste nur sporadisch und abhängig 
vom Nahrungsangebot in einem Gebiet auf. Insbesondere im Frühjahr können auch immer wieder 
Vögel angetroffen werden, die sich auf dem Rückflug von ihren Überwinterungsgebieten in ihre Brut-
gebiete befinden. Meist queren diese das UG oder rasten für eine kurze Dauer, brüten dort aber nicht, 
weil die vorgefundenen Habitatbedingungen nicht mit den Ansprüchen dieser Arten übereinstimmen. 
�^�}�o���Z���v���s�}�P���o���Œ�š���v���Á�µ�Œ�����������Œ���^�š���š�µ�•���c���µ�Œ���Z�Ì�º�P�o���Œ�^���Ì�µ�P���Á�]���•���v�X�����Œ�š���v�U�����]������as UG ohne konkreten 
�����Ì�µ�P���]�u���&�o�µ�P���‹�µ���Œ�š���v�U���Á�µ�Œ�����v�����o�•���c�º�����Œ�(�o�]���P���v���^�����}�l�µ�u���v�š�]���Œ�š�X 

Habitatpotenzial-Kartierung Fledermäuse 

Zur Einschätzung des Quartierpotenzials für Fledermäuse wurden am 12.03.2025 im UG Bäume und 
anderweitige Strukturen mit potenziellen Fledermausquartieren wie Spechthöhlen, Fäulnishöhlen, 
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Rindenschuppen, Astlöcher, Spechtlöcher, Stammrisse oder Spaltenquartiere an Gebäuden kartiert. 
Zudem wurde die Art des potenziellen Quartiers notiert, die Position der betroffenen Struktur mittels 
GPS eingemessen und die Eignung als Fledermausquartier eingeschätzt. Die Bewertung wurde anhand 
���]�v���Œ�����Œ���]�•�š�µ�(�]�P���v���^�l���o�����À�}�v�����]�v���u���c�P���Œ�]�v�P���v���Y�µ���Œ�š�]���Œ�‰�}�š���v�Ì�]���o�^���~�P�����]�P�v���š���(�º�Œ�����]�v�Ì���o�v�����&�o�������Œ�u���µ�•���•��
�º�����Œ�����]�v���c�u�]�š�š�o���Œ���•���Y�µ���Œ�š�]���Œ�‰�}�š���v�Ì�]���o�^���~�P�����]�P�v���š���(�ºr Paarungs- oder kleinere Fledermausgesellschaf-
ten, darunter auch k�o���]�v�����t�}���Z���v�•�š�µ�����v�À���Œ�����v�����•���Z�]�v���Ì�µ�����]�v���u���c�Z�}�Z���v���Y�µ���Œ�š�]���Œ�‰�}�š���v�Ì�]���o�^���~�P�����]�P�v���š��
für Fledermaus-Wochenstuben) vorgenommen. 

Zusätzlich wurde das Untersuchungsgebiet hinsichtlich potenzieller Leitstrukturen für Fledermäuse 
begutachtet. Insbesondere stark strukturgebunden fliegende und lichtsensible Fledermausarten, wie 
die Arten der Gattung Myotis und Plecotus, sind im besonderen Maße auf lichtgeschützte Leitstruktu-
ren zwischen Quartieren und Jagdgebieten angewiesen. Aber auch als unempfindlich geltende Arten, 
wie die Zwergfledermaus, sind auf solche Leitstrukturen auf ihren Wegen von und zu den Quartieren 
angewiesen (HALE et al. 2015). An derartigen Strukturen (Hecken, Feldgehölze, Obstwiesen, Begleit-
grün von Fließgewässern) in der Landschaft können sich Fledermaus-Flugstraßen ausbilden. 

Ergebnisse und Beurteilung 
Amphibien & Reptilien 

Im Rahmen der Potenzialkartierung am 12.03.2025 wurde eine geringe bis mäßige Eignung von Teilen 
des Eingriffsgebiets für Reptilien festgestellt. So weisen vor allem die Saumbereiche der Feldhecken 
entlang des Feldwegs Merkmale wie Sonnenplätze, Versteckstrukturen und grabbaren Untergrund für 
die Eiablage und als Winterquartier auf (vgl. Abb. 3 und Abb. 4). Auf Grundlage der Habitatpotenzial-
analyse scheint ein Vorkommen der Zauneidechse möglich, wobei die regelmäßige und intensive 
Grünlandpflege auf dem Golfplatz die Wahrscheinlichkeit einer tatsächlichen Besiedelung verringert. 
Für andere planungsrelevante Reptilien, wie die Schlingnatter, ist das Eingriffsgebiet mit Umgebung 
nicht geeignet. Während der weiteren Erfassungen wurden keine Reptilien im Eingriffsgebiet und der 
weiteren Umgebung angetroffen. Eine Betroffenheit der Reptilien durch die Projektrealisierung kann 
somit ausgeschlossen werden. 
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Abb. 3: Beispiel einer potenziell für Reptilien wie die Zauneidechse geeigneten Habitatstruktur �t Saumbereich mit Sonnen-
plätzen und Versteckstrukturen �t im Eingriffsgebiet (westlich des Feldwegs gelegene Hecke, Blickrichtung Nordwest) (Foto: 
B. Lüdtke, 12.05.2025). 
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Abb. 4: Potenziell für Reptilien geeignete Habitatstrukturen im Eingriffs- und Untersuchungsgebiet. 

Für Amphibien bietet der Eingriffsbereich selbst kaum Habitatstrukturen, die auf ein Vorkommen ge-
schützter Arten hindeuten. Auf der betroffenen Fläche wurden 2025 keine temporären Kleingewässer 
festgestellt, die eventuell von Amphibien als Laichgewässer genutzt werden könnten. Der den Feldweg 
begleitende Graben führte zu keiner Zeit der Kartierungen ausreichend Wasser. Auch in direkter Um-
gebung fehlen derartige Strukturen. Lediglich im Nordwesten des UG befindet sich ein auf dem Golf-
platz angelegter Teich, der als Laichgewässer für Amphibien geeignet ist (Abb. 5). Im Verlauf der Kar-
tierungen im Mai 2025 wurden an dieser Stelle bis zu 25 Individuen aus dem Artkomplex der Wasser-
frösche nachgewiesen. Wahrscheinlich handelt es sich um See- oder Teichfrosch (Tab. 2). Da sich im 
Osten des UG weitere künstliche Teiche auf dem Golfplatzgelände befinden und zudem westlich der 
L572 das Leinetal mit Überschwemmungsflächen liegt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass der 
Eingriffsbereich trotz fehlender Lebensraumstrukturen für Amphibien von diesen durchwandert wird. 
Allerdings gelten weder der See- noch der Teichfrosch als artenschutzrechtlich relevant. 

Tab. 2: Überblick über die im UG nachgewiesenen Amphibien inkl. Ihrer Gefährdung und Schutzstatus nach nationalem und 
internationalem Recht. 

Artname wissenschaftlicher Artname FFH RL D1 RL NI² 

Seefrosch Pelophylax ridibundus 
 

D V 

Teichfrosch Pelophylax esculentus  *  *  
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Artname wissenschaftlicher Artname FFH RL D1 RL NI² 

0: Ausgestorben oder verschollen; 1: Vom Aussterben bedroht; 2: Stark gefährdet; 3: Gefährdet; V: Vorwarnliste; D: Datenlage unzu-
reichend; *: ungefährdet 
Quellen: 1 ROTE-LISTE-GREMIUM AMPHIBIEN UND REPTILIEN (2020); 2 PODLOUCKY & FISCHER (2013) 

 

 

Abb. 5: Künstlich angelegter Teich auf dem Golfplatz Immensen, der im Jahr 2025 von zahlreichen Individuen aus dem Was-
serfrosch-Komplex als Fortpflanzungs- und Ruhestätte genutzt wurde (Blickrichtung Nord; Foto: B. Lüdtke, 21.05.2025). 

Brutvögel 

Im UG und daran angrenzend konnten insgesamt 41 Vogelarten nachgewiesen werden, von denen es 
sich überwiegend um Vögel der offenen, strukturierten Flurlandschaften und des ländlichen Sied-
lungsbereichs handelt (s. Tab. 3 und Abb. 6). Insgesamt 24 der angetroffenen Vogelarten nutzen das 
UG zur Brut und gelten daher als Brutvögel (Brutverdacht und Brutnachweis; Amsel, Bachstelze, Blau-
meise, Bluthänfling, Buchfink, Dorngrasmücke, Elster, Feldlerche, Gartengrasmücke, Gelbspötter, 
Goldammer, Grünfink, Hausrotschwanz, Heckenbraunelle, Kohlmeise, Mönchsgrasmücke, Raben-
krähe, Ringeltaube, Star, Stieglitz, Teichhuhn, Teichrohrsänger, Wiesenschafstelze und Zilpzalp), zehn 
weitere Vogelarten kommen als potenzielle Brutvögel im UG vor (Gimpel, Grünspecht, Kernbeißer, 
Klappergrasmücke, Kuckuck, Nachtigall, Rotkehlchen, Schwanzmeise, Singdrossel und Stockente). Vo-
gelarten, die das UG lediglich zur Nahrungssuche nutzen, wurden als Nahrungsgäste klassifiziert. Die-
ser Status wurde an fünf Arten vergeben (Graugans, Graureiher, Mäusebussard, Rotmilan und 






















